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Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
 

Vierte Ordnung zur Änderung der Studienordnung 
für den Bachelorstudiengang 

 

Computer Engineering 
 

im Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Energie und Information vom 8. Juni 2016 

 

Auf Grund von § 17 Abs. 1 Nr. 1 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschul-
gesetzes (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 31 des Gesetzes über die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226), hat der Fachbereichsrat des Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Energie 
und Information der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) am 8. Juni 
2016 die folgende Vierte Ordnung zur Änderung der Studienordnung für den Bachelorstudien-
gang Computer Engineering vom 11. Januar 2006 (AMBl. FHTW Berlin Nr. 27/06), zuletzt ge-
ändert am 15. Mai 2013 (AMBl. HTW Berlin Nr. 24/13), beschlossen*: 

 

Artikel 1 

Nr. 1  
Diese Änderungsordnung gilt nur für Studierende des Bachelorstudienganges Computer Engi-
neering, die die Prüfung in den Modulen B11 AWE-Betriebswirtschaftslehre und  
B12 AWE-Recht noch nicht erfolgreich absolviert haben. 
 
Nr. 2 
§ 9 Abs. 1 
Satz 2 wird durch nachfolgenden Text ersetzt: 
„Davon entfallen 8 Leistungspunkte (ECTS) auf die Ausbildung in einer Fremdsprache und 4 
Leistungsunkte (ECTS) auf frei wählbare AWE-Module (keine Fremdsprache). Für die frei 
wählbaren AWE-Module wird empfohlen, Module mit Bezug zu Betriebswirtschaftslehre und 
Recht auszuwählen.“ 
 
Nr. 3 
Anlage 3 
In der „Studienplanübersicht für die Module im 1.- 7. Semester“ wird für die Module          
B11 AWE-Betriebswirtschaftslehre und B12 AWE-Recht in Spalte 3 „Art“ jeweils der Buchstabe 
„P“ durch die Buchstaben „WP“ ersetzt. 
 

Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
HTW Berlin in Kraft. 
 
 

                                                 
* Bestätigt durch die Hochschulleitung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 20. Juli 2016. 
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Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

 

Zweite Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang 

 

Computer Engineering 
 

im Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Energie und Information vom 8. Juni 2016 
 

Auf Grund von § 17 Abs. 1 Nr. 1 der Neufassung der Satzung der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschul-
gesetzes (AMBl. HTW Berlin Nr. 29/09) in Verbindung mit § 31 des Gesetzes über die Hoch-
schulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Juli 2011 (GVBl. S. 378), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Mai 2016 
(GVBl. S. 226), hat der Fachbereichsrat des Fachbereich Ingenieurwissenschaften – Energie 
und Information der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) am 8. Juni 
2016 die folgende Zweite Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudi-
engang Computer Engineering vom 11. Januar 2006 (AMBl. FHTW Berlin Nr. 27/06), zuletzt 
geändert am 7. Juli 2010 (AMBl. HTW Berlin Nr. 40/10), beschlossen*: 

 

Artikel 1 

Nr. 1  

Diese Änderungsordnung gilt nur für Studierende des Bachelorstudienganges Computer Engi-
neering, die die Prüfung in den Modulen B11 AWE-Betriebswirtschaftslehre und  
B12 AWE-Recht noch nicht erfolgreich absolviert haben. 

 

Nr. 2 

§ 9 

Im Abs. 2 wird der Titel der Module B11 und B12 durch die Worte „AWE-Modul“ ersetzt. 

 

Nr. 3 

Anlage 1 

Auf der Seite 2 werden die Bezeichnungen der beiden am Ende der Tabelle ausgeführten Mo-
dule Betriebswirtschaftslehre und Recht um die Worte „(frei wählbares AWE-Modul)“ ergänzt. 

 

Nr.4 

Anlage 2 

Auf Seite 2 werden die Bezeichnungen der beiden am Ende der Tabelle aufgeführten Module 
Economics und Law um die Worte „(Supplementary Option)“ ergänzt. 

 

 

 

 

 

                                                 
* Bestätigt durch die Hochschulleitung der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin am 20. Juli 2016. 
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Nr.5 

Anlage 5 

Abschnitt 4.2  

Innerhalb der Studienzusammensetzung wird die Summe der Leistungspunkte für das obliga-
torische Kernstudium durch die Zahl „153“ und optionale Vertiefungs- und Wahlpflichtmodule 
durch die Zahl „19“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der 
HTW Berlin in Kraft. 
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